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E m p f e h l u n g e n
der Ausschüsse

EU - U - Vk - Wi 

zu Punkt ... der 920. Sitzung des Bundesrates am 14. März 2014

Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union (EU

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) 
Nr. 595/2009 hinsichtlich der Verringerung der Schadstoffemissionen 
von Straßenfahrzeugen

COM(2014) 28 final

)

der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

der Verkehrsausschuss (Vk) und

,

(U),

der Wirtschaftsausschuss (Wi)

empfehlen dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt 

1.EU
U

Stellung zu nehmen:

Der Bundesrat begrüßt das von der Kommission beabsichtigte Ma

in den Ballungsräumen verbessert.

ßnahmen-

bündel, das auf eine Verringerung der Schadstoffemissionen von Straßenfahr-

zeugen zielt und somit den Gesundheitsschutz für die Bürgerinnen und Bürger 
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heißt, ob es sich jeweils um nicht wesentliche Vorschriften de

2. Der Bundesrat erachtet das Ausmaß der von der Kommission in Anspruch ge-

nommenen Ermächtigungen gemäß Artikel 290 AEUV für kritisch und be-

kräftigt seine Stellungnahme vom 19. Dezember 2013 (BR-Drucksache 768/13 

(Beschluss)). Er betont insbesondere, dass eine Verordnungsänderung nicht zu 

einer Schwächung des Mitsprache- und Entscheidungsrechts der Mitglied-

staaten im Rechtsetzungsprozess der EU bei wesentlichen Vorschriften führen

darf. Er hält es für sehr fraglich, ob bei dem vorliegenden Vorschlag die Vor-

aussetzungen für eine derartige Vielzahl von Ermächtigungen erfüllt sind, das 

s betreffenden 

Gesetzgebungsakts handelt. Er bedauert, dass die Kommission dies nicht im 

sEinzelnen begründet hat. Aus Sicht des Bunde

gerade eine Regulierung von Grenzwerten ganz erheb

rates greift, wie vorliegend, 

lich in Produktionspro

zesse ein und ist einer Gesetzgebung gemäß Artikel 290 AEUV daher 

-

grundsätzlich nicht zugänglich. Delegierte Rechtsakte

des Bundesrates auf ein absolutes Minimum beschränkt sowie Ziel,

sollten nach Auffassung 

I

Geltungsbereich der dann noch verbleibenden Durchführungsermächt

nhalt und

i

ausdrücklich und eindeutig festgelegt werden.

gungen

3. Der Bundesrat unterstützt die Vorgehensweise, mit der neue Regelungen zu U

Verfahren und Anforderungen bei der Typprüfung sowie zu Abgasgrenzwerten 

in Form eines delegierten Rechtsakts erlassen werden und somit ohne Ver

zögerung in Kraft gesetzt werden können.

-

4. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, 

zustellen, dass die Änderungen 

U

EU

in den zuständigen Gremien sicher-

so ausfallen, dass hierdurch die höchstmögliche 

Reduzierung der Luftschadstoffbelastung durch den motorisierten Straßen-

verkehr erreicht und damit der Gesundheitsschutz in den Ballungsräumen 

dauerhaft verbessert wird.

5. Der Bundesrat übermittelt diese Stellungnahme direkt an die Kommission.

Vk
Wi
(bei 

Annahme 
entfallen 
Ziffern 3 
und 4)

EU
Vk
Wi


